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1 Einleitung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 „Hasenthalstraße-West“ ver-

folgt die Kreisstadt Neunkirchen / Saar folgende Zielvorstellungen:  
 
Der Eigentümer des Wohnhauses in der Hasenthalstraße Nr. 25 beabsichtigt 

dieses durch einen Anbau zu erweitern. Zudem sollen südlich der Wohnbebau-

ung zusätzliche Garagen und Stellplätze errichtet werden.  
 
Für dieses Vorhaben sollen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-

schaffen werden.  
 
Das ca. 0,32 ha große Plangebiet liegt im Bereich der Hasenthalstraße 25.  
 
Das Plangebiet bewegt sich auf einer Höhe zwischen 313 und 315 m über NN.  
 
Die Lage des Plangebietes im Raum ist der nachstehend wiedergegebenen 

Abbildung zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Parzellen 27/3, 27/4 

und 27/5 in Flur 18 der Gemarkung Neunkirchen. Der in der Örtlichkeit 

wahrnehmbare Geltungsbereich des Bebauungsplanes lässt sich in etwa wie 

folgt beschreiben: 
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• im Norden: durch die angrenzenden Gärten der Wohnbebauung der 

Herrmannstraße 39-47  

• im Süden: durch die Hasenthalstraße und Wiesenflächen in deren Ver-

längerung  

• im Osten: durch die Wohnbebauung und den Garten der Hasenthal-

straße 23  

• im Westen: durch angrenzende Gehölzflächen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Geltungsbereich des Plangebietes. 

 

 

Hierzu wurden zur Ableitung potenzieller Auswirkungen auf die nach § 44 

BNatSchG streng geschützten Arten im Vorfeld die Arten(-gruppen) Haselmaus, 

sowie Brutvögel erfasst.  

 
 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                     Bebauungsplan Hasenthalstraße, Neunkirchen 
                                                                                      Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 

 

 
  4 

 

2 Gesetzliche Grundlage 

Artenschutzrechtliche Aspekte im Rahmen einer Planung leiten sich aus dem 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ab. Hierbei ist zu prüfen, ob die im § 44 

BNatSchG genannten Verbotstatbestände ausgelöst werden können.  
 
Entscheidend zur Beurteilung sind Art. 5 der EU-Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) 

sowie Art. 12 der FFH-Richtlinie (FFH-RL), in dem die direkten Artenschutz-

regelungen dargelegt werden. Die weitere Umsetzung in nationales Recht er-

folgt in Deutschland schließlich durch den § 44 BNatSchG.  

 

Demnach ist es nach § 44 (1) BNatSchG u.a. verboten (Zugriffsverbote),  
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 

sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus den Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte 

zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Im Rahmen des Bauablaufs sind die Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG 

strikt zu berücksichtigen. Die Eingriffe dürfen zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes von heimischen europäischen Vogelarten und Anhang IV-

Arten der FFH-Richtlinie führen, keine Individuen dieser Arten töten oder ver-

letzen, deren lokale Population nicht erheblich stören und keine diesbezüglich 

geschützten Lebensstätten zerstören. Zum Ablauf des strengen Artenschutzes 

siehe Abbildung 2. 

 

Sind gemäß § 44 (5) BNatSchG in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in 

einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein 

Verstoß gegen 
 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- 
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und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant er-

höht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich aner-

kannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 
 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Ent-

nahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 

Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen 

einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder 

Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder 

Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 
 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funk-

tion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-

legt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe 

b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 ent-

sprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Hand-

lungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

 

Im Wesentlichen handelt es sich somit um drei Verbotstatbestände, die wie fol-

gend dargestellt vereinfacht ausgedrückt werden als: 
 

• Tötungsverbot (sowie Fangen, Zerstörung und Beschädigung einschl. 

aller Entwicklungsstadien) 

• Störungsverbot zu bestimmten Zeiten (nur erhebliche Störungen) 

• Beeinträchtigungsverbot von Lebensstätten (Fortpflanzungs-, Nist- und 

Ruhestätten im erweiterten Sinne) 

 

Verbleiben trotz aller Maßnahmen weiterhin Verbotstatbestände nach § 44 (1) in 

Verbindung mit Absatz 5 BNatSchG hinsichtlich der europarechtlich geschützten 

Arten oder können diese nicht ausgeschlossen werden, so sind für eine Zulas-

sung des Vorhabens die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG zu 

erfüllen. 

 

Als Ausnahmevoraussetzung für ein Vorhaben wäre dann diesbezüglich gemäß 

§ 45 (7) BNatSchG nachzuweisen, dass 
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• zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses vorliegen 

(einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art), 

• zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigun-

gen der relevanten Arten führen, nicht gegeben sind, 

• keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Popula-

tion einer Art zu erwarten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungs-

zustand eine Verbesserung nicht behindert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2:  Schema der artenschutzrechtlichen Prüfung (Quelle: KRATSCH et al. 2011). 

 

Alle weiteren Arten(-gruppen) (z.B. besonders geschützte oder national streng 

geschützte Arten, Rote Liste-Arten) sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu 

berücksichtigen. 
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3 Methodik 

3.1 Zielart Haselmaus 

Im Gegensatz zu vielen anderen Säugetierarten ist die Haselmaus mit den üb-

lichen Nachweismethoden (z.B. Sichtbeobachtung, Fährten/Spuren, akustische 

Nachweise) nicht oder nur mit verhältnismäßig großem Aufwand nachzuweisen. 

Die Bilche entziehen sich aufgrund ihrer meist versteckten, nächtlichen Lebens-

weise i.d.R. einer direkten Erfassung. 
 

Es erfolgten zur Ermittlung von konkreten Vorkommen in für die Haselmaus 

geeigneten Habitaten (Sträucher, deren Früchte zum Nahrungsspektrum der 

Tiere gehören) 2 Begehungen zur Analyse charakteristischer Fraßspuren sowie 

zur Nachsuche alter Nester aus dem Vorjahr. Diese unterscheiden sich von 

denen der Mäuse durch die runde, kugelige Form aus verwobenen, trockenen 

Gräsern oder Blättern mit einem kleinen verschließbaren Eingang. 
 
Standardmäßig wurden ergänzend künstliche Neströhren (sog. „nest-tubes“) mit 

einem Durchmesser von 6 x 6 cm und einer Länge von 25 cm in einer Höhe von 

bis zu 150 cm ausgebracht und regelmäßig kontrolliert. Diese werden von den 

Tieren gerne angenommen, um darin ein Schlaf- oder Wurfnest anzulegen. Da-

rüber hinaus erfolgte eine Nachsuche von im Jahresverlauf neu angelegten 

Sommernestern. 
 
Die durchgeführte Untersuchung deckt den Zeitraum März – Oktober 2021 ab. 

 

3.2 Brutvögel 

Zur Erfassung der Brutvögel wurden im Betrachtungsraum 6 Begehungen 

durchgeführt. Die Vögel wurden im Zeitraum März – Juli nach der Methode der 

Revierkartierung (vgl. SÜDBECK et al. 2005) erfasst. Ein singendes Männchen 

bedeutet jedoch noch nicht, dass tatsächlich eine Brut stattfindet. Es könnte 

sich etwa noch auf dem Durchzug befinden oder als Nahrungsgast in das Un-

tersuchungsgebiet eingeflogen sein.  
 
Um neben eindeutigen Brutnachweisen (z.B. fütternde Altvögel) als Bruthinweis 

zu gelten, muss standardmäßig ein Männchen daher mindestens zweimal im 

gleichen Bereich im Abstand von mindestens einer Woche ein revieranzeigen-

des Verhalten zeigen. Durchzügler und Nahrungsgäste werden so im Rahmen 

der Brutvogelkartierung mitberücksichtigt. 
 
Die Begehungen wurden durchgeführt am: 24. März, 14. April, 02. Mai, 28. Mai, 

17. Juni sowie 15. Juli 2021.   
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4 Ergebnisse 

4.1 Haselmaus 

Die Haselmaus wurde im Betrachtungsraum trotz intensiver Nachsuche nicht 

festgestellt. So fanden sich auch in den nest-tubes lediglich vereinzelt lose Blät-

ter und/oder Wald-/Feldmäuse. Teilweise waren auch Fraßreste oder Futtervor-

räte hierbei festzustellen, die jedoch in keinem der Fälle der Haselmaus zuzu-

ordnen waren.  

 

4.2 Brutvögel 

Es wurden im Betrachtungsraum im Rahmen der Brutvogelkartierung insgesamt 

35 Vogelarten nachgewiesen. 10 Arten sind dabei als Nahrungsgäste zu be-

trachten und 3 Arten wurden auf den Durchzug festgestellt. Als Brutvögel im 

Raum sind letztlich insgesamt 24 Arten zu werten (Tabelle 1). 

 
Tab. 1:  Artenliste inkl. Angaben zu Status, Gefährdung und Schutz. 

Rote Liste 
Art Status 

SL D E 
SPEC 

VSch 
RL 

Anh.I  

BArt 
SchV 
Anl. 1  
Spalte  

EG- 
VO 

Anh. 

Straßentaube 
Columba livia f. domestica NG n.b. n.b. LC - - - - 

Ringeltaube 
Columba palumbus B4 - - LC E - - - 

Mauersegler 
Apus apus DZ / NG - - LC - - - - 

Buntspecht  
Dendrocopos major NG - - LC - - - - 

Mehlschwalbe 
Delichon urbica DZ / NG 3 3 LC 3 - - - 

Bachstelze 
Motacilla alba NG - - LC - - - - 

Zaunkönig 
Troglodytes troglodytes B4 - - LC - - - - 

Heckenbraunelle 
Prunella modularis B4 - - LC E - - - 

Rotkehlchen 
Erithacus rubecula B4 - - LC E - - - 

Hausrotschwanz 
Phoenicurus ochruros B4 - - LC - - - - 

Amsel 
Turdus merula B4 - - LC E - - - 

Singdrossel 
Turdus philomelos B4 - - LC E - - - 

Klappergrasmücke 
Sylvia curruca B4 - - LC - - - - 

Dorngrasmücke 
Sylvia communis B4 - - LC E - - - 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung der Tabelle 

Rote Liste 
Art Status 

SL D E 
SPEC 

VSch 
RL 

Anh.I  

BArt 
SchV 
Anl. 1  
Spalte  

EG- 
VO 

Anh. 

Gartengrasmücke 
Sylvia borin B4 - - LC E - - - 

Mönchsgrasmücke 
Sylvia atricapilla B4 - - LC E - - - 

Zilpzalp 
Phylloscopus collybita B4 - - LC - - - - 

Sommergoldhähnchen 
Regulus ignicapilla B4 - - LC E - - - 

Fitis 
Phylloscopus trochilus B4 - - LC - - - - 

Schwanzmeise 
Aegithalos caudatus DZ - - LC - - - - 

Sumpfmeise 
Parus palustris  B4 - - LC 3 - - - 

Blaumeise 
Parus caeruleus B4 - - LC E - - - 

Kohlmeise 
Parus major B4 - - LC - - - - 

Kleiber 
Sitta europaea NG - - LC - - - - 

Gartenbaumläufer 
Certhia brachydactyla B4 - - LC E - - - 

Eichelhäher 
Garrulus glandarius NG - - LC - - - - 

Elster 
Pica pica NG - - LC - - - - 

Rabenkrähe 
Corvus corone NG - - LC - - - - 

Star 
Sturnus vulgaris C13 - 3 LC 3 - - - 

Haussperling 
Passer domesticus B4 V - LC 3 - - - 

Buchfink 
Fringilla coelebs B4 - - LC E - - - 

Girlitz 
Serinus serinus B4 - - LC E - - - 

Grünfink 
Carduelis chloris B4 - - LC E - - - 

Stieglitz 
Carduelis carduelis B4 - - LC - - - - 

Gimpel 
Pyrrhula pyrrhula B4 - - LC - - - - 

                                                            Legende zu den Tabellen siehe Anhang. 

 
Alle heimischen europäischen Vogelarten sind gemäß § 44 BNatSchG vom 

Grundsatz her wie europäisch streng geschützte Arten zu behandeln. Hin-

sichtlich der artenschutzrechtlichen Belange sind dabei – unter grundsätzlicher 

Beachtung des § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) – vorrangig die 
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wertgebenden, rückläufigen oder seltenen Vogelarten (Rote Liste, Vogel-

schutzrichtlinie, Bundesartenschutzverordnung, EG-Verordnung) zu berücksich-

tigen.  

 

Als konkret wertgebende Brutvogelarten im Betrachtungsraum treten somit Star  

(Rote Listen SL - / D 3) und Haussperling  (Rote Listen SL V / D -) auf. Bei allen 

übrigen festgestellten Brutvogelarten handelt es sich um anpassungsfähige, ubi-

quitäre und somit häufigere ungefährdete Arten.  
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5 Betroffenheit von Verbotstatbeständen 

Im Rahmen der von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen sind die Zugriffs-

verbote nach § 44 (1) BNatSchG zu berücksichtigen. Die Eingriffe dürfen zu 

keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes von europäischen Vogelarten 

und Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie führen, keine Individuen derer töten 

oder verletzen, deren lokale Populationen nicht erheblich stören und keine dies-

bezüglich geschützten Lebensstätten zerstören.  

 

5.1 Verbotstatbestand der Tötung 

Nach § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG („Tötungsverbot“) sind alle Formen des Fan-

gens, Verletzens oder des Tötens sowie Eingriffe in Lebensräume und Zerstö-

rungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten, 

die zur Tötung von Individuen (Alttiere, Jungtiere, Eier) führen können, verboten. 
 

„Das Tötungsverbot ist dabei individuenbezogen zu verstehen (vgl. BVerwG, 

Urt. v. 9.7.2008 – 9 A 14.07 -, BVerwG 131, 274). Die aktuelle Rechtsprechung 

konkretisiert, dass nicht nur ein aktives Tun, sondern auch das bewusste 

Zulassen des passiven Tötens eine verbotsbewehrte Handlung sein kann. Dies 

setzt u.a. voraus, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Tötung in „signifi-

kanter Weise“ erhöht wird. 

 

Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko besteht grundsätzlich, wenn im Bereich 

von Reproduktionsstätten die Arbeiten zur Brutzeit erfolgen. Es kommt dann 

zwangsläufig zur Tötung von Individuen einschließlich Eigelegen und Jungvö-

geln. 

 

Somit ist ohne vorhabensbezogene Maßnahmen ein baub edingt signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko i.S.d. § 44 Abs. 1 Ziff. 1 B NatSchG gegeben. 
 

5.2 Verbotstatbestand der Störung 

Nach § 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG („Verbot erheblicher Störungen “) ist es 

verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören.  
 
Danach verbieten sich Eingriffe, wenn erhebliche Beeinträchtigungen auf die 

Populationen der betroffenen Tierarten in ihren lokalen Beständen und ihrem 

Erhaltungszustand zu befürchten sind bzw. diese müssen durch Vermeidungs-

maßnahmen zur Stützung der lokalen Populationen abgewendet werden.  
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Eine verbotsbewehrte erhebliche Störung liegt jedoch nur dann vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert. Eine Population ist ein Kollektiv von Individuen einer Art, die ge-

meinsame genetische Gruppenmerkmale aufweisen und folglich im Austausch 

zueinander stehen. Diese Austauschbeziehungen geben die Ausdehnung der 

lokalen Bezugsebene vor.  
 
Auch wenn Störungen nicht unbedingt die körperliche Unversehrtheit von ein-

zelnen Tieren direkt beeinträchtigen, so können sie sich doch indirekt nachteilig 

auf eine Art auswirken. Es sind jahreszeitlich abhängig spezifisch wirkende di-

rekte und indirekte Störungen gemäß § 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG auf Indi-

viduen zu erwarten.  
 
Im „Guidance document“ wird dargelegt, dass die FFH-Richtlinie auf zwei Säu-

len fußt. Die „erste Säule” der Richtlinie betrifft die Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume und der Habitate von Arten (Anhang II), die „zweite Säule” den 

Artenschutz (Anhang IV). Für Anhang IV-Arten wurde bisher die Erheblichkeits-

schwelle nicht definiert. Bei den Anhang II-Arten liegt die Erheblichkeitsschwelle 

bei Arten mit kleinem Aktionsradius deutlich unter 5 % (siehe LAMBRECHT & 

TRAUTNER 2004). Diese Erheblichkeitsschwelle ist demnach auch für die An-

hang IV Arten sowie Artengruppe der Vögel anzunehmen. 

 
Bei den festgestellten Brutvogelarten handelt es sich überwiegend um anpas-

sungsfähige, ubiquitäre und somit häufigere Arten, bei denen bereits im Vorfeld 

davon auszugehen ist, dass deren lokale Populationen insgesamt betrachtet 

keiner erheblichen Störung i.S. des § 44 BNatSchG unterliegen.  

 

Somit ist diesbezüglich der Verbotstatbestand der e rheblichen Störung 
i.S. des § 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG nicht gegeben . 
 
Als konkret wertgebende Brutvogelarten im Betrachtungsraum treten Star  (Rote 

Listen SL - / D 3) und Haussperling  (Rote Listen SL V / D -) auf.  
 
Im Bezug auf die beiden Arten wird aus dem Vorsorge prinzip heraus der 
Verbotstatbestand der erheblichen Störung i.S. des § 44 Abs. 1 Ziff. 2 
BNatSchG angenommen.  
 

5.3 Verbotstatbestand der Beeinträchtigung von Fort pflanzungs- 
und Ruhestätten 

Nach § 44 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG („Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten“) ist die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
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besonders geschützter Tierarten ganzjährig untersagt, es sei denn, die ökolo-

gische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang wird nicht beeinträchtigt bzw. kann durch vorgezogene funk-

tionserhaltende Ausgleichsmaßnahmen (sog. CEF-Maßnahmen [measures to 

ensure the continuous ecological functionality of breeding sites or resting pla-

ces]) weiterhin gewährleistet werden (vgl. § 44 Abs. 5 BNatSchG).  

  

Das Zerstörungsverbot nach § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG bezieht sich auf Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten von Tieren einer besonders geschützten Art. 

„Angesichts der Ziele der Richtlinie kann jedoch der Grund, weshalb die Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten streng geschützt werden müssen, darin liegen, 

dass sie für den Lebenszyklus der Tiere von entscheidender Bedeutung sind 

und sehr wichtige, zur Sicherung des Überlebens einer Art erforderliche Be-

standteile ihres Gesamthabitats darstellen. Ihr Schutz ist direkt mit dem Erhal-

tungszustand einer Art verknüpft. Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d (Anm.: der 

FFH-Richtlinie) sollte deshalb so verstanden werden, dass er darauf abzielt, die 

ökologische Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu sichern“ 

(GDU [2007] RN. 53). 
 

Zwar ist bei den ermittelten anpassungsfähigeren, ubiquitären und somit häufi-

geren Arten eine relative Brutorttreue zum Habitat gegeben, die meisten Arten 

bauen ihre Nester jedoch jedes Jahr neu oder wechseln ggf. bei entsprechender 

Verfügbarkeit die Niststandorte, so dass eine besondere Brutplatztreue bei die-

sen Arten nicht besteht. Bei Verlust eines Brutplatzes (z.B. eines Gehölzes) und 

wie im vorliegenden Falle vorhandenem Angebot in der Umgebung kann davon 

ausgegangen, dass diese Arten auf angrenzende Strukturen ausweichen. Die 

i.S.d. § 44 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG ökologische Funktion der vom Eingriff be-

troffenen geschützten Lebensstätten bleibt diesbezüglich im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt. 
  
Damit ist der Verbotstatbestand der Beeinträchtigun g von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG f ür die anpassungs-
fähigeren, ubiquitären und somit häufigeren Arten n icht gegeben. 
 

Als konkret wertgebende Brutvogelarten im Betrachtungsraum treten Star  (Rote 

Listen SL - / D 3) und Haussperling  (Rote Listen SL V / D -) auf. Im Bezug auf 

die beiden Arten wird vom Verlust ihrer Fortpflanzungsstätte ausgegangen. 
 
Somit ist der Verbotstatbestand der Beeinträchtigun g von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG e inschlägig.  
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6 Vermeidungs-, Minimierungs-, Kompensationsmaßnahm en 

Bei den im Bereich der konkreten Vorhabensfläche festgestellten Vogelarten 

handelt es sich überwiegend um anpassungsfähige, ubiquitäre und somit häu-

figere Arten, bei denen bereits im Vorfeld davon auszugehen ist, dass deren 

lokale Populationen insgesamt betrachtet keiner erheblichen Beeinträchtigung 

unterliegen.  

 

Zusammenfassend betrachtet ist hier ebenso wie auch im Bezug auf die konkret 

wertgebenden Arten Star und Haussperling vorrangig pauschal der Verbots-

tatbestand der Tötung (v.a. Eigelege, Nestlinge) im Rahmen der baubedingten 

Herrichtung der Fläche zu berücksichtigen.  

 

Um diesen Tatbestand zu umgehen, sind die Freischnitt- und Fällarbeiten aus-

serhalb der Brut- und Nistzeiten der Vögel durchzuführen. Durch die Beschrän-

kung der Gehölzschnittarbeiten auf die gesetzliche Rodungszeit zwischen 01. 

Oktober und Ende Februar kann das Eintreten des Verbotstatbestandes der 

Tötung ausgeschlossen werden. 

 

Die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungsstätten 

wird aufgrund der strukturellen Ausstattung des weiteren Umfeldes im räum-

lichen Zusammenhang für die häufigeren Arten gewahrt. Artenschutzrechtlich 

bedingte Kompensationsmaßnahmen erscheinen diesbezüglich entbehrlich.  
 
Lediglich Star und Haussperling unterliegen hier einer näheren Betrachtung. Für 

die beiden Arten als Höhlenbrüter sind bei der Planung gezielt künstliche Brut-

plätze anzubieten. Empfohlen werden an geeigneten Stellen im Umfeld des Vor-

habens vor Baubeginn ausgebracht (CEF) mindestens 5 Einzelnistkästen für 

den Star (Einflugloch 4,5 - 5,0 cm) sowie mindestens 5 sogenannte Kolonienist-

kästen speziell für Haussperlinge.  
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Legende zur Tabelle:  

Status:  

Zur Definition der Statusangabe der Brutvögel wurden die Kriterien des “EBCC Atlas of 
Breeding Birds” (HAGEMEIJER & BLAIR 1997) in leicht veränderter Form verwendet: 
  
A:  Mögliches Brüten  
  (1)   Art während der Brutzeit in möglichem Bruthabitat beobachtet 
  (2)   singendes Männchen zur Brutzeit anwesend oder Nestrufe gehört 
B:  wahrscheinlich brütend  
  (3)   Beobachtung eines Paares in typischem Nisthabitat zur Brutzeit 
  (4)   wenigstens zweimalige Beobachtung von Revierverhalten im gleichen 

Gebiet im Abstand von mind. 1 Woche 
  (5)   Balzverhalten 
  (6)   Anfliegen des wahrscheinlichen Nistplatzes 
  (7)   Erregtes Verhalten oder Warnlaute von Altvögeln 
  (8)   Brutflecke bei Altvögeln, die in der Hand untersucht wurden 
  (9)   Nestbau,  Nistmuldendrehen oder Zimmern einer Höhle 
  
C:  sicher brütend  
  (10)  Ablenkungsverhalten oder Verleiten beobachtet 
  (11)   Besetztes Nest oder frische Eierschalen gefunden 
  (12)   Frisch geschlüpfte Junge (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) 

festgestellt 
  (13)   Altvögel bei An- oder Abflug vom Nestplatz oder beim Brüten beobachtet, 

wobei die Umstände auf eine Brut schließen lassen 
  (14)   Altvögel mit Kotballen oder Futter 
  (15)   Nest mit Eiern 
  (16)   Nest mit Jungen 
  
DZ:      Durchzügler oder Rastvogel  
NG:                   (regelmäßiger) Nahrungsgast 
 
 
 
Der Gefährdungsgrad ist nach  

- ROTH et al. (2020)  (Rote Liste Saarland [SL]) bzw. ROTE-LISTE-GREMIUM VÖGEL 
(2020) (Rote Liste Deutschlands [D]) für die Vögel) 

 
definiert: 
 
0 = ausgestorben oder verschollen bzw. Bestand erloschen; 1 = vom Erlöschen bedroht; 
2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = sehr seltene Arten bzw. Arten mit geographischer 
Restriktion; V = Arten der Vorwarnliste, D = Datenlage unzureichend bzw. defizitär; G = 
Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt)  
 
 
SPEC (Species of European Conservation Concern) (BirdLife International 2015):  

SPEC-Kategorie 1: In Europa vorkommende Arten, für die weltweite Naturschutzmaß-
nahmen ergriffen werden müssen, weil ihr Status auf einer weltweiten Basis als 
“global bedroht”, “naturschutzabhängig” oder “unzureichend durch Daten doku-
mentiert” klassifiziert ist. 

SPEC-Kategorie 2: Arten, deren globale Populationen konzentriert in Europa vorkom-
men, die jedoch in Europa einen ungünstigen Naturschutzstatus haben. 

SPEC-Kategorie 3: Arten, deren globale Populationen sich nicht auf Europa konzentrie-
ren und die in Europa einen ungünstigen Naturschutzstatus haben. 
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SPEC-Kategorie 4: Arten, deren globale Populationen sich auf Europa konzentrieren und 

die einen günstigen Naturschutzstatus in Europa haben.   
W : Angabe bezieht sich auf Wintervogelbestand 
 

 

Rote Liste Europa (BIRDLIFE 2015): 

EX ausgestorben, es gibt auf der Welt kein lebendes Individuum mehr 
EW 
 

in der Natur ausgestorben, es gibt lediglich Individuen in Kultur, in 
Gefangenschaft oder in eingebürgerten Populationen außerhalb des natürlichen 
Verbreitungsgebietes 

RE 
 

regional ausgestorben, in nationalen und regionalen Roten Listen die 
Entsprechung von „in der Natur ausgestorben“ 

CR 
 

vom Aussterben bedroht, extrem hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in 
unmittelbarer Zukunft 

EN 
 

stark gefährdet, sehr hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer 
Zukunft 

VU gefährdet, hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft 
NT 
 

potenziell gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien 
vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder verletzlich, die Schwellenwerte 
wurden jedoch nur knapp unterschritten oder werden wahrscheinlich in naher 
Zukunft überschritten 

LC 
 

nicht gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom 
Aussterben bedroht, stark gefährdet, verletzlich oder potenziell gefährdet 

DD 
 

ungenügende Datengrundlage, die vorhandenen Informationen reichen nicht für 
eine Beurteilung des Aussterberisikos aus 

NE 
 

nicht beurteilt, die Art existiert, es wurde jedoch keine Beurteilung durchgeführt, 
zum Beispiel bei invasiven Arten 

 
 
 
FFH-Richtlinie (92/43/EWG), Anhang II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen; 
Anhang IV: streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Inter-
esse; Anhang V: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Ent-
nahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein kön-
nen.  
 
Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG): Regelung zum Schutz der wildlebenden Vogelarten 
und ihrer Lebensräume in der Europäischen Union und den Einrichtungen von Vogel-
schutzgebieten. 
 
BArtSchV Anlage 1 Spalte 2: national besonders geschützte Arten bzw. Spalte 3: national 
streng geschützte Arten. 
 

BNatSchG: b = besonders geschützte Arten bzw. s = streng geschützte Arten. 


